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TONNEN BEREITSTELLEN – GEWUSST WIE! 
Am Abfuhrtag steht Ihre Tonne bis spätestens 6 Uhr morgens …

So muss das Müllauto 
seltener stoppen – 
ein Gewinn für Klima 
und Umwelt.

Das erleichtert 
die Arbeit der 
Müllabfuhr.

… mit dem Gri�  zur Straße für 
die Leerung bereit – auch die 
blaue Tonne.

… nicht einzeln, sondern 
direkt neben der Tonne 
Ihrer Nachbarn.

… am Straßen- oder Gehweg-
rand, ohne Fußgänger oder den 
Straßenverkehr zu behindern.

Für ein gefährdungs-
freies Miteinander 
im Straßenverkehr.

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg
Abfallwirtschaftsbetrieb | Am Güßgraben 9 | 97209 Veitshöchheim
Tel. & Fax 0931 / 6156 400 | info@team-orange.info
www.team-orange.info | Ö� nungszeiten: Mo – Do 8 –16 Uhr, Fr 8 –12 Uhr
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Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofes 

Wachtelberg 
 

Dienstag:  09.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  07.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:  09.00 – 18.00 Uhr 
Freitag:  09.00 – 18.00 Uhr 
Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr 
 

Weitere Infos erhalten Sie beim team orange, 
Tel. 0931/6156400, oder www.team-orange.info 
 

 

 
 

A C H T U N G 
Öffnungszeiten im Rathaus Estenfeld 

 

Montag bis Freitag           08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag            14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag            14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
Montag Nachmittag           geschlossen 
Mittwoch Nachmittag          geschlossen 
 

Bei Gewerbean-, Gewerbeum- oder Gewerbeab-
meldungen ist eine vorherige Terminvereinbarung 
(Tel. 09305/888-51) von Vorteil. 
 

Bei Beratung zu Bauanträgen ist ebenfalls eine vor-
herige Terminvereinbarung (Tel. 09305/888-17) 
notwendig. 
 

Bitte beachten Sie: Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben flexible Arbeitszeiten. Bitte 
nutzen Sie die Möglichkeit zur Vereinbarung von 
Terminen. 
 

 

 

 

 
 

 

Mein Name ist Jimmy Honeini und ich tanze seit 
ungefähr 20 Jahren Hip Hop, Popping, Locking, 
House und viele andere Richtungen. Es macht mir 
sehr viel Freude, mein Wissen und Können an mei-
ne Schülerinnen und Schüler weiterzugeben und zu 
sehen, wie sie täglich besser werden. Ich denke, 
dass es wichtig ist, Koordination, Bewegung, Kon-
zentration im frühen Alter zu trainieren und 
dadurch sich anzueignen. 
 

Was ich bereits erreicht habe: 
Mit meiner Gruppe den 3. Platz der Fränkischen 
Meisterschaft belegt. Auf der Deutschen Meister-
schaft in Electric Boogie, oder Popping, den 2. Platz 
im Duo belegt. In Berlin und Frankfurt habe ich auf 
verschiedenen Fashion-Galas getanzt. 
 

Hat Jemand Lust, mich und das Tanzen in einem 
Workshop kennenzulernen? 
 

Termin: Samstag, 20.07.2019, 
um 12:00 Uhr 
im Gemeindehaus Püssensheim. 
 

Herzlichst Jimmy Honeini 
 

http://www.team-orange.info/
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Landratsamt Würzburg am 10. Juli 2019 

wegen Betriebsausflugs geschlossen 
 

Das Landratsamt Würzburg und alle Außenstellen 

einschließlich der Dienststelle Ochsenfurt, des Job-

centers und des Veterinäramtes bleiben am Mitt-

woch, 10. Juli 2019 wegen des Betriebsausflugs 

geschlossen.  

Auch die Zulassungsstelle hat an diesem Tag ihre 

Pforten geschlossen. Landkreisbürger können je-

doch generell auch die Zulassungsstelle der Stadt 

Würzburg nutzen.  
 

 

 

 
 

Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
Meisterbetrieb der Kaminkehrerinnung 

Alexander Tepper 
Riedweg 20, 97273 Kürnach 

Tel. 09367/9863513 und 0171/9901084 
Fax: 09367/9863514 

e-mail: tepperalex@gmx.de 
Fachgerechte und preiswerte Reinigung Ihres 

Kaminofens bzw. Kachelofens und der Ölheizung 
 

 

 

 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 

Außerhalb der üblichen Sprechzeiten erreichen Sie  

den  hausärztlichen  Bereitschaftsdienst unter Tel. 

116 117. 

Die Rettungsleitstelle für Notarzteinsätze und Feu-

erwehr erreichen Sie unter Tel. 112. 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 
 

Die Gemeinde Prosselsheim 

wünscht allen Geburtstags-

kindern und 

Jubilaren alles Gute,  

Gesundheit und  

Gottes Segen.   
 

-------------------------------------------------------------- 
 

 

Sprechstunden der 1. Bürgermeisterin 

im Rathaus Prosselsheim 

Tel. 09386/220 
 

      Dienstag      11.00 bis 12.00 Uhr 

             Donnerstag 18.00 bis 19.00 Uhr 
 

Aufgrund terminlicher Überschneidungen kön-

nen Sprechstunden entfallen! 

Gerne kann auch telefonisch ein Termin verein-

bart werden. 

 

 

 
 

 

Hundekotbeutel und Gelbe Säcke 
sind im Bauhof erhältlich 
(Tel. 0 93 86 / 97 96 10). 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/tulpe-gerbera-korbbl%C3%BCtler-ginster-4032296/
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Altpapiersammlung 
des TSV Prosselsheim 

 

Es wird bereits heute darauf  

hinwiesen, dass die nächste 

Altpapiersammlung durch 

den TSV Prosselsheim am 

Samstag, 13. Juli 2019 stattfindet. 

Wir dürfen die Bevölkerung bitten, ihr Altpapier 

wieder in gewohnter Weise (am besten in Pappkar-

tons ohne Schnürung verpackt) am Straßenrand bis 

9.00 Uhr bereitzustellen. 
 

 

 

 

 

Personalausweis, Reisepass, 
Führungszeugnisse 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Gebühren für Per-
sonalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse 
etc., Gewerbean- und abmeldungen, Beglaubigun-
gen und Standesamtsgebühren sofort bei Beantra-
gung gezahlt werden müssen! 
 

Ab sofort können Sie auch mit EC-Karte bezahlen. 
 

 

 
 

Öffnungszeiten der 

Kompostieranlage Oberpleichfeld 
 

Montag  09.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag  10.00 – 18.00 Uhr 

Freitag   10.00 – 18.00 Uhr 

Samstag  08.00 – 14.00 Uhr 
 

 

 

 

 

Herausgegeben von der 
Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld 

Telefon 09305/888-0 
Verantwortlich: Bürgermeisterin Birgit Börger 

Druck: Rosis Offsetdruck, Erbshausen 
 

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 
Freitag, 26. Juli 2019 

Anzeigenschluss: Freitag, 12. Juli 2019 
 

 

 

Polizeiinspektion Würzburg-Land 
 

Sicherheitszustand 

im Bereich der Gemeinde Prosselsheim 

für das Jahr 2018 
 

Übersicht    Anzahl 

Fälle Anzahl    18 

gekl. Fälle Anzahl   14 

Aufklärungsquote   77,78 % 

Einwohneranzahl   1.174 

Häufigkeitszahl    1.533 
 

Kriminalstraftaten 

Roheitsdelikte    3 

davon Körperverletzung  1 

davon Nötigungen   2 
 

Diebstahl insgesamt   3 

davon aus Wohnungen   0 

davon aus/an Kraftfahrzeugen  1 
 

Betrugsdelikte    7 
 

Sonstige Straftatbestände  3 

davon Beleidigung   1 

davon Sachbeschädigung  1 
 

Strafrechtliche Nebengesetze  1 
 

Rauschgiftkriminalität   1 
 

Verkehr 

Verkehrsstraftaten   13 

Verkehrsunfälle   33 
 

Verkehrsüberwachungen  8 

Verwarnungen/Anzeigen  11 

 

 
 

 

 

Stammtisch im Gemeindehaus Püssensheim 
 

Am Dienstag, 2. Juli, 16. Juli  und  30. Juli 2019 
findet im Gemeindehaus Püssensheim der nächste 
„Dorfstammtisch“ statt. 
Beginn: 19.00 Uhr 
 

Es sind Alle herzlich 
eingeladen. 
 

 

https://pixabay.com/go/?t=list-shutterstock&id=337443587
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Mitteilung der 

Kreisgruppe Ochsenfurt e. V. 

im Bayerischen Jagdverband 
 

Weniger sauber ist mehr! 

Die Jäger bitten die Gemeinden, die Pflegemaß-

nahmen auf kommunalen Flächen den Gedanken 

des Volksbegehrens anzupassen. 

Artenvielfalt fördern und auf „aufgeräumte“  Flä-

chen verzichten – denn Mähen und Mulchen bedeu-

tet für viele Lebewesen das Aus.  
 

Ochsenfurt, 22.5.2019: In diesen Wochen rücken in 

den Bauhöfen vieler Gemeinden wieder die Mäh- 

und Mulchfahrzeuge aus, um Straßen-, Weg und 

Grabenränder  und andere Freiflächen in der Ge-

meinde „aufzuräumen“ und schön sauber zu halten, 

auch wenn dort die Pflanzen jetzt in voller Blüte 

stehen. Für unzählige Arten – Wildbienen und an-

dere Insekten, Schmetterlinge und Kleinlebewesen 

– bedeuten diese Maßnahmen den sicheren Tod.  
 

Mähen und Mulchen vernichtet wertvollen Le-

bensraum 

„Ohne blühende „Un“kräuter gibt es keine Nah-

rungsgrundlage für Tausende verschiedener Arten“, 

erklärt Gerhard Klingler, Vorsitzender der Jäger-

Kreisgruppe Ochsenfurt. Für viele Insekten wird die 

Mahd außerdem zur Todesfalle, sie werden kurzer-

hand mit geschreddert oder vom Sog getötet. Und 

damit fehlt auch vielen unserer Vögel die Insekten-

nahrung, die gerade jetzt zur Aufzucht der Jungvö-

gel so notwendig ist.  „Wir wünschen uns“, so 

Gerhard Klingler „dass die Gemeinden umdenken 

und den Artenschutz schon jetzt und heute ernst 

nehmen und umsetzen, auch bevor das neue Gesetz 

zum Erhalt der Artenvielfalt beschlossen wird.  
 

„Sauber“ war gestern 

Umdenken müssen natürlich auch die Bürger. Des-

halb werben die Jäger im Landkreis um mehr Ver-

ständnis für „unordentliche“ Wegränder und Ge-

meindeflächen. „Weniger ist mehr“, betont Vorsit-

zender Klingler „ungemähte oder verblühte Weg- 

und Grabenränder mögen auf den ersten Blick un-

gepflegt aussehen, aber sie sind wertvoller Lebens-

raum in unserer so stark zersiedelten und versiegel-

ten Landschaft. Denn auch unsere Insekten fallen 

nicht vom Himmel.  

Sie benötigen für ihre Entwicklung vom Ei zum 

fertigen Insekt Pflanzenmaterial. 

So brauchen zum Beispiel die Florfliegen hohle 

Stängel zur Eiablage, Schmetterlingsraupen Futter-

pflanzen wie die Brennessel oder Libellenlarven 

Pflanzenteile, an denen sie vom Wasser an Land 

klettern können.  
 

Jetzt Bewusstsein schärfen 

Damit in unseren Dörfern auch Insekten und Klein-

lebewesen und mit ihnen im ökologischen Zusam-

menspiel auch Hase, Rebhuhn und Fasan wieder 

eine Chance haben, appelliert Gerhard Klingler an 

die Gemeinden,  ihr Bewusstsein für den Arten-

schutz und den Erhalt der Artenvielfalt zu schärfen. 
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Termine der Evang.-Luth. 

Kirchengemeinde Obereisenheim 
 

Sonntag, 30. Juni 2019 

09.00 Uhr Gottesdienst Obereisenheim 

10.00 Uhr Gottesdienst Bergtheim 
 

Sonntag, 7. Juli 2019 

10.00 Uhr Familiengottesdienst mit 

  Posaunenchor zur Jubiläumskirchweih 

  25 Jahre Matthäuskirche Bergtheim 
 

Sonntag, 14. Juli 2019 

10.00 Uhr Gottesdienst 

  Fährenfestival an der Mainfähre 
 

Sonntag, 14. Juli 2019 

10.00 Uhr Gottesdienst 

  Fährenfestival an der Mainfähre 
 

Sonntag, 21. Juli 2019 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor 

  zum Sportevent des SCO 

  Sportplatz Obereisenheim 

10.00 Uhr Kindergottesdienst 

  zum Sportevent des SCO 

  Sportplatz Obereisenheim 
 

Freitag, 26. Juli 2019 

19.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor 

  in Dipbach 

  Ökumene im Grünen 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Veranstaltungen der Senioren 
 

Dienstag, 9. Juli 2019 
 

Fahrt zum Kilianigottesdienst in Würzburg mit dem 

Bus. - Die Tagesfahrt wird vom Seniorenteam 

Bergtheim organisiert. 
 

 

August 2019 

Gemütliches Beisammensein im Garten der Familie 

Hauck. 
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1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen der Gemeinde 

Prosselsheim (Friedhofssatzung) vom 18.06.2019 
 

Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Prosselsheim folgende 

Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Prosselsheim 
(1. Änderungssatzung): 

 

Folgende Bestimmungen der Satzung über die Benutzung des Friedhofs- und der Bestattungseinrich-
tungen der Gemeinde Prosselsheim vom 01.08.2017 werden geändert: 

 

§ 9 Grabarten 

1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind 

a) Einzelgrabstätten, 

b) Doppelgrabstätten 

c) Urnengrabstätten 

d) Grabstätten in der Urnenwiese 

2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Gemeinde bestimmt und richtet sich nach 
dem Belegungsplan. 

 

§ 12 Urnengrabstätten 

1) Urnengrabstätten haben folgende Abmessungen: Länge 0,80 m, Breite 0,80 m.  

2) In Urnengrabstätten können maximal 4 Urnen beigesetzt werden. Die Tiefe der Urnenbestattung 
wird auf mindestens 0,80 m festgelegt. 

 

§ 12 a Grabstätten in der Urnenwiese 

1) In einer Grabstätte in der Urnenwiese können maximal 2 Urnen beigesetzt werden. Die Tiefe der 
Urnenbestattung wird auf mindestens 0,80 m festgelegt. 

 

§ 16 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze, 

Pflege und Instandhaltung der Gräber 

1) Jede Einzelgrabstätte, Doppelgrabstätte und Urnengrabstätte ist spätestens drei Monate nach 
der Beisetzung bzw. nach der Verleihung des Nutzungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch 
anzulegen und in diesem Zustand zu erhalten.  

2) Bei Einzelgrabstätten, Doppelgrabstätte und Urnengrabstätten sind der Nutzungsberechtigte 
oder – sofern dieser verstorben ist – die in § 14 genannten Personen zur ordnungsgemäßen An-
lage, Pflege und Instandhaltung des Grabes verpflichtet.  

3) Bei Neuausweisung von Urnengrabstätten ist die Gemeinde berechtigt, Grabeinfassungen und 
Einfriedungen nach Bedarf auf Kosten der Grabberechtigten herstellen zu lassen. 

4) Die Urnenwiese ist als Rasenfläche angelegt. Die Pflege der Rasenfläche wird von der Gemeinde 
übernommen. Bei Grabstätten in der Urnenwiese sind zusätzliche Bepflanzungen, das Aufstellen 
von Grablichtern sowie das Abstellen von Blumenschmuck nicht gestattet, ausgenommen inner-
halb eines Zeitraumes von 4 Wochen nach der Beisetzung. Einfassungen jeglicher Art sind bei ei-
ner Grabstätte in der Urnenwiese nicht gestattet. 
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1) Bei einer Beisetzung in einer Grabstätte in der Urnenwiese ist eine ebenerdige Gedenkplatte mit 
den Abmessungen 0,25 m x 0,25 m Bestandteil der Grabstätte für die Dauer der Ruhefrist. Auf 
dem Stein kann der Vor- und Zuname sowie das Geburts- und Sterbedatum der verstorbenen 
Person eingraviert werden, aufgesetzte/erhabene Buchstaben oder Zahlen sind nicht erlaubt. Die 
Grabnutzungsgebühren beinhalten die Gedenkplatte und die Rasenpflege. Die Kosten für die 
Gravur trägt der Grabrechtsinhaber. 

2) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflichtung nicht nach, 
kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffordern, den ordnungsgemäßen Zustand 
herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes 
erforderliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen werden. 

3) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst 
Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser 
Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten eines Verpflichteten gem. 
Art. 14 Abs. 2 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und einzueb-
nen. 

 

§ 19 Größe von Grabmalen 

1) Die Grabmale an Einzel- und Doppelgrabstätten dürfen die Höhe von 1,40 m über dem Erdboden 
nicht überschreiten und eine Mindesthöhe von 0,80 m nicht unterschreiten. Die Breite der 
Grabmale einschließlich Sockel darf bei einem Einzelgrab 0,70 m und bei einem Doppelgrab 1,65 
m nicht überschreiten. Vor Erlass dieser Satzung errichtete Grabmale bleiben von dieser Rege-
lung unberührt.  

2) Die Grabmale an Urnengrabstätten dürfen die Höhe von 0,60 m nicht überschreiten. 

3) Eine Abweichung ist im Einzelfall zulässig, sofern die Gemeinde die Erlaubnis erteilt  

 

§ 28 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Prosselsheim, den 18. Juni 2019 
 

Gemeinde Prosselsheim 
 
 

Birgit Börger, 
1. Bürgermeisterin 
 
 

Die Satzung wurde am 18.06.2019 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld zur 
öffentlichen Einsicht niedergelegt. Hierauf wurde gleichzeitig durch Anschläge an den Amtstafeln der 
Gemeinde Prosselsheim hingewiesen. Die Anschläge wurden am 21.06.2019 angebracht und am 
08.07.2019 wieder entfernt. 
 

Prosselsheim, den 9. Juli 2019 
 

Gemeinde Prosselsheim 
 
 

Birgit Börger, 
1. Bürgermeisterin 
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1. Änderungssatzung 

zur Gebührensatzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen 
der Gemeinde Prosselsheim (Friedhofsgebührensatzung) vom 18.06.2019 

 
Die Gemeinde Prosselsheim erlässt aufgrund der Art. 2 und 8 des KAG in der gültigen Fas-
sung folgende 

Satzung 
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Prosselsheim 

(1. Änderungssatzung): 

 

Folgende Bestimmungen der Satzung über die Benutzung des Friedhofs- und der Bestattungseinrich-
tungen der Gemeinde Prosselsheim vom 01.08.2017 werden geändert: 

 

§ 5 Grabplatzgebühren 

1) Die Grabplatzgebühr beträgt bei einer 
a) Einzelgrabstätte 25,00 Euro je Jahr, 
b) Doppelgrabstätte 36,00 Euro je Jahr, 
c) Urnengrabstätte 40,00 Euro je Jahr, 
d) Grabstätte in der Urnenwiese 40,00 Euro je Jahr. 

2) Bei Beerdigungen von Personen, die keinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Gemeindegebiet hatten, 
wird zusätzlich eine Sondergebühr in Höhe eines Zuschlages von 50 % auf die Gebühr nach Absatz 
1 erhoben. 

 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Prosselsheim, den 18. Juni 2019 
 
Gemeinde Prosselsheim 
 
 
Birgit Börger, 
1. Bürgermeisterin 
 
 
Die Satzung wurde am 18.06.2019 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld zur 
öffentlichen Einsicht niedergelegt. Hierauf wurde gleichzeitig durch Anschläge an den Amtstafeln der 
Gemeinde Prosselsheim hingewiesen. Die Anschläge wurden am 21.06.2019 angebracht und am 
08.07.2019 wieder entfernt. 
 

Prosselsheim, den 9. Juli 2019 
 

Gemeinde Prosselsheim 
 
 

Birgit Börger, 
1. Bürgermeisterin 
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Gerätturnwettkampf der Grundschulen 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren, wurde der 

Gerätturnwettkampf der Grundschulen in Stadt und 

Landkreis Würzburg 2019 in der Höllberghalle in 

Kürnach ausgetragen. 

Unter der Leitung der Gerätturnobfrau Kathrin 

Borgmann gingen in diesem Jahr 5 Mannschaften 

an den Start. Die Grundschule Veitshöchheim betei-

ligte sich mit einer Mannschaft, die Astrid-Lindgren 

Grundschule aus Helmstadt und die Kürnacher 

Grundschule waren sogar mit je zwei Mannschaften 

vertreten.  

Nach einer gemeinsamen Erwärmung ging es für 

die teilnehmenden Mannschaften an die einzelnen 

Geräte.  

Geturnt wurde in diesem Jahr Reck, Boden, Schwe-

bebalken und Sprung. 

 

 

 

 

Den Abschluss des Wettkampfs bildeten das Stan-

genklettern und die Umkehrstaffel.  

Mit strahlenden Gesichtern nahmen die Kinder ihre 

Urkunden, Tshirts und Medaillen aus den Händen 

des Kürnacher Bürgermeisters Thomas Eberth und 

des Schulrats für Würzburg Stadt und Land, Ingo 

Matschullis, entgegen.  

Durch die Unterstützung von Joachim Zürn, Ge-

schäftsführer des Arbeitskreis Sport in WÜ Land, 

die Sportreferentin des Landratsamtes Sandra 

Handke, Sportstudenten der Uni Würzburg, Refe-

rendare -innen des Seminars von Monika Wandel 

gelang vor einem großen Publikum ein reibungslo-

ser Ablauf, und man war sich einig, diesen Wett-

kampf 2020 wieder in Kürnach auszurichten. 

 

Es ergab sich folgende Platzverteilung: 

1. Platz: Veitshöchheim  

2. Platz: Helmstadt 1 

3. Platz: Kürnach 1 

4. Platz: Kürnach 2 

5. Platz: Helmstadt 2 
 

Kathrin Borgmann 

 

 

 
 

Foto Matthias Demel 

 

Bildunterschrift: 

Von links stehend: 

Kathrin Borgmann, Ingo Matschullis, Thomas 

Eberth, GS Helmstadt 1, GS Veitshöchheim, GS 

Kürnach 1 

Von links sitzend: GS Kürnach 2, GS Helmstadt 2 
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Termine Juli/August 2019 
 

05.07. Pfarrei Prosselsheim: 

 Segnungsgottesdienst 

 

07.07. Kindergartenfest 

 

14.07. – 

15.07. Lindenblütenfest in Püssensheim 

 

14.07. Lindenblütenfest: Gottesdienst 

 

15.08. TSV Prosselsheim: 

 Wandertag zum Prosselsheimer Waldrand 

 

25.08. Pfarrei Prosselsheim: 

 Patrozinium St. Bartholomäus 

 

 

 

             
 

Müllabfuhrtermine 
 

01.07. Biomüllabfuhr 

 

05.07. Gelbe Säcke 

 

08.07. Restmüllabfuhr 

 

11.07. Papiertonne 

 

15.07. Biomüllabfuhr 

 

19.07. Gelbe Säcke 

 

22.07. Restmüllabfuhr 

 

29.07. Biomüllabfuhr 
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Erfreulich! 
Haben Sie es gemerkt? Bei der Pflege der Straßen- und 

Wegränder wird vermehrt auf Naturverträglichkeit 

geachtet. Es werden zunächst nur schmale Streifen  und 

abschnittsweise gemäht. Teilflächen bleiben stehen. 

Das Mähgut wird nach der Trocknung abgefahren. 

Ein guter Anfang. Die Insekten danken es! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubiläumsbank in Püssensheim aufgestellt 
 

Aus Anlass ihres 30jährigen Bestehens hat die 

Ortsgruppe des Bund Naturschutz der Gemeinde 

Prosselsheim-Püssensheim eine Ruhebank gestiftet. 

Diese wurde jetzt auf der Anhöhe beim Kreuz östlich 

des Ortes aufgestellt. Von dort haben Spaziergänger 

einen schönen Blick in die Umgebung. Neben der Bank 

wurde ein Spender mit Faltblättern, die über das 

Schlafverhalten der Insekten informieren, angebracht. 

Weitere Kästen mit Faltblättern zu verschiedenen 

Themen über das Leben der Insekten sind an 

unterschiedlichen Stellen noch geplant. Die Sitzbank 

hat dankenswerterweise Schreiner Helmut Rütsche aus  

Estenfeld angefertigt. 
 

Mitgliedertreffen am 30. Juli, ab 18 Uhr 
Wie jedes Jahr treffen wir uns im Juli zu einer Art 

"Picknick", diesmal nicht auf unserer BN-Pachtwiese in 

Kürnach, sondern an der Bank in Püssensheim. Zufahrt 

über die Dorfstraße. Bei Regen 20 Uhr im Café 

BiberBau in Kürnach, Wiesenweg 1. 

Gäste sind bei uns immer willkommen! 
 

Kontakte: 

1. Vorsitzender Erhard Reiniger, Tel. 09367/99470 

Mail: bn-kuerestpro@web.de 

www.wuerzburg.bund-naturschutz.de/ortsgruppen 

Fledermaus-Führung in Estenfeld 
für Kinder ab der 2. Grundschulklasse 

 

Fledermäuse sind die geheimnisvollen Jäger der 

Nacht. Als einzige Säugetiere fliegen sie mit den 

Händen und sehen mit den Ohren.  Mit dem Bat-

Detektor gehen wir auf „Fledermausjagd“ und 

machen ihre Rufe hörbar. 

Leitung: Martina Schwab und Anita Trompke  

Wann: Samstag 6. Juli, 21:30 – 22:30 Uhr 

Treffpunkt: Parkplatz Weiße Mühle in Estenfeld  

Ende der Veranstaltung: Parkplatz Grundschule 

Estenfeld 

Maximal 12 Teilnehmer,  Kosten 1 € 

Anmeldung bis Donnerstag  4. Juli: 09305-1715 

oder anita.trompke@gmx.de  

 
------------------------------------------------------------- 

 

Im Herbst beginnt wieder 

der Musikgarten für das 

Schuljahr 2019/20 
 
Für Kinder ist Musik bereits ab 

dem Kleinkindalter ein wichtiger 

Ausgleich zum körperlichen Spielen und regt wich-

tige Impulse in der Entwicklung geistiger Fähigkei-

ten und die Phantasie ihres Kindes an. Bereits seit 

einigen Jahren können wir in Püssensheim die Er-

fahrung machen, dass gemeinschaftliches Musizie-

ren, Singen und Tanzen das Gemeinschaftserleben 

und die Sozialkompetenz  unserer Kleinen stärkt.  

Deshalb bietet der Musikverein Püssensheim auch 

im neuen Schuljahr wieder verschiedene Angebote 

zur musikalischen Früherziehung ab dem Kinder-

gartenalter an.  
 

Musikgarten I. (von 18 Monaten bis 3 Jahre) 

Musikgarten II. (3 bis 4 Jahre) 
 

Musikalische Früherziehung I. 

(zwei Jahre vor der Einschulung) 
 

Musikalische Früherziehung II. 

(ein Jahr vor der Einschulung) 
 

Die Kurse können ab einer Mindestteilnehmerzahl 

von 6 Kindern starten. Die Kurse finden alle am 

Donnerstag Nachmittag zu verschiedenen Zeiten 

statt. Vorab-Informationen und Anmeldung bis 

20.07.2019 bei Ramona Baumeister, Handy-Nr. 

0171/2124928. 

http://www.wuerzburg.bund-naturschutz.de/ortsgruppen
mailto:anita.trompke@gmx.de
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Ferienpass-Aktion 
 

Ab Montag, 22. Juli 2019 
gibt es wieder Ferienpässe. 

Diese werden ausschließlich von der 

Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld ausgegeben. 
 

Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche 

aus dem Landkreis Würzburg ab 6 Jahren. 

NEU: In diesem Jahr erstmalig für Schüler und 

Auszubildende (Nachweis erforderlich) im Alter 

von 18 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 

sowie für Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien 

im Landkreis Würzburg verbringen. 

ACHTUNG: Aufgrund der Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO vom 25.05.2018) weisen wir 

darauf hin, dass die bei der Ferienpassausgabe er-

hobenen Daten (Name und Geburtsdatum) an das 

Kreisjugendamt Würzburg weitergeleitet werden. 

Wer diese Daten nicht angeben möchte, kann kei-

nen Ferienpass (u. U. mit Sommerferienkarte) er-

halten. 

Der Ferienpass wird gegen Barzahlung sofort aus-

gehändigt. Es wird ein Lichtbild benötigt! 
 

Kosten: 

Ferienpass     5,00 € 

 

Die Sommerferienkarte gibt es nur noch über die 

Verkaufsstellen und den Fahrkartenautomaten des 

VVM sowie bei den Busfahrern – eine Stammkarte 

ist erforderlich. 

 

Kostenlos erhalten können den Ferienpass (und ggf. 

die Sommerferienkarte): 

 das 3. und jedes weitere Kind einer Familie 

 Kinder von Arbeitslosengeld-II-/Sozialhilfe-

Empfängern und Asylbewerbern 

 arbeitslose Jugendliche 

 behinderte Kinder und Jugendliche 

 Kinder in Pflegefamilien 

 Kinder von Wohngeldempfängern und Empfän-

gern des Lastenzuschusses 
 

Der Ferienpass gilt von Freitag, 26. Juli 2019 bis 

Montag, 9. September 2019. 
 

Kontakt: 

Landratsamt Würzburg, Amt für Jugend und Fami-

lie Würzburg (Kommunale Jugendarbeit), Fries-

straße 5, 97074 Würzburg 

Tel. 0931/8003-5823 oder 0931/8003-5828 
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Hier ist das Aktionsprogramm für die Sommerferien: 
 

 Teilnehmen kann jeder ab sechs Jahren. Falls Du jünger bist, sollte Dich ein Erwachsener beglei-
ten. 

 Anmeldung: Du kannst Dich mit den anhängenden Teilnehmerzetteln direkt beim jeweiligen Or-
ganisator bis zum angegebenen Anmeldetermin schriftlich(!) anmelden: Evtl. anfallende Unkos-
tenbeiträge zusammen mit dem Anmeldezettel in einen Umschlag geben und beim Organisator 
abgeben, bzw. in seinen Postkasten einwerfen. 
Wichtig: Anmeldung bis spätestens 1 Woche vor dem Veranstaltungstermin. Bei zu wenigen An-
meldungen entfällt die Veranstaltung! Bitte rechtzeitig anmelden!!! 

 Der Ferienpassverkauf findet ausschließlich in der VG Estenfeld statt. 

 Notiere Dir alle Termine im Terminkalender! 

 Mit der Anmeldeunterschrift erklären sich die Erziehungsberechtigten mit der Allgemeinen Pros-

selsheimer Ferienprogrammordnung (APFPO)  einverstanden: 
 
 

Mit der geleisteten Anmeldeunterschrift erklärt sich der Erziehungsberechtigte damit einverstan-
den, dass sein Kind an der Veranstaltung teilnimmt. Für alle Fälle, in denen sein Kind in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet 
oder Dritten Schaden zufügt, stellt er die Aufsichtsperson und den Veranstalter von der Verant-
wortung frei. Er verzichtet gegenüber diesen Personen auf jegliche Ansprüche aus einer etwai-
gen fahrlässigen Aufsichtsverletzung. Bei Unfällen tritt die Gemeindeunfallversicherung in Kraft. 
 
 
 
 

Datum Zeit Veranstaltung Kosten Anmeldung 
bei/bis spätestens  

Fr – So 
26.07. 

bis 
28.07. 

Fr. 16 Uhr 
- 

So. 10 Uhr 

Zeltlager auf der Wiese am Bauhof 
Das Zeltlager soll von der Form her wie in den  letzten Jahren ablau-
fen, d. h. das Hauptaugenmerk liegt auf dem gemeinsamen Zelten 
und Beisammensein. Daher sind auch alle aufgerufen, zum Gelingen 
beizutragen. z. B. werden Salate benötigt, wir brauchen für das 
Lagerfeuer Holz, für die verschiedenen Sportangebote Ausrüstung 
usw. Freitag Zeltaufbau und abends Grillen. Am Samstag ist nach 
dem Frühstück bis zum Abend (wieder Grillen) Zeit zur freien Verfü-
gung für gemeinsame Unternehmungen. Am Sonntag nach dem 
Frühstück Zeltabbau und Aufräumen. An allen Tagen wird es auch 
möglich sein, sich sportlich zu betätigen (Federball, Fußball u. ä.). 
Ein Unkostenbeitrag wird je nach Teilnehmerzahl und Aufwand 
erhoben. 
Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten ist erforderlich! 

je nach 
Teil- 

nehmer 
zahl 

 
TSV Prosselsheim 

Michaela Landauer 
Echterstraße 8 
Prosselsheim 

Tel. 0170/8900533 
oder 

Wilma Haub 
Hadergasse 2 
Prosselsheim 

Tel. 0170/7635176 
 

bis 19.07. 
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Datum Zeit Veranstaltung Kosten Anmeldung 
bei/bis spätestens  

Mo. 
12.08. 

9.00 Uhr 
bis 

14.00 Uhr 

Bastelaktion im TSV-Sportheim: Wir gestalten Tritt-
steine für den Garten und Salztürschilder 
Für Kinder von 6 bis 10 Jahren 
Maximale Teilnehmerzahl: 12 Kinder 
Unkostenbeitrag: 8 Euro 
Mitzubringen ist lediglich ein Getränk – Mittagessen inklusive 

 Anmeldung 
bitte via WhatsApp bei: 

Michaela Landauer, 
Tel. 0170/8900533 

oder 
Esther Scheuring 

Tel. 0152/56084202 
 

bis spätestens 
05.08. 

Die. 
13.08. 

ab 
9.00 Uhr 

Inliner-Tour am Main von Volkach nach Fahr 
und zurück 
Für Kinder von 6 bis 10 Jahren 
Abfahrt: 9.00 Uhr am Sportheim Prosselsheim (Kinder werden alle 
von uns mitgenommen) 
Maximale Teilnehmerzahl: 12 Kinder 
Unkostenbeitrag: 3 Euro 
Mittagspicknick ist inklusive 
Bitte mitbringen: 
komplette Inlinerausrüstung inklusive Helm und Schoner und  Ge-
tränk 
Die Veranstaltung endet ca. 14 Uhr am Spielplatz in Volkach unter-
halb der Kapelle Maria im Weingarten! 
Gerne können die Kinder dort abgeholt werden, um danach evtl. 
noch ins Schwimmbad zu gehen oder den Tag am Spielplatz ausklin-
gen zu lassen. 
Für die Kinder, die NICHT abgeholt werden können ist selbstver-
ständlich eine Heimfahrt organisiert! 

 Anmeldung 
bitte via WhatsApp bei: 

Michaela Landauer, 
Tel. 0170/8900533 

oder 
Esther Scheuring 

Tel. 0152/56084202 
 

bis spätestens 
05.08. 

Do. 
15.08. 

ab 
14.00 

 

Familienwandertag des TSV zum Waldrand oberhalb 
von Escherndorf 
Treffpunkt um 14.00 Uhr am Sportheim 
Veranstaltung entfällt bei ungünstiger Witterung 

 TSV Prosselsheim 
 

Anmeldung 
nicht erforderlich 

 

 

 

 

Anmeldezettel zum Prosselsheimer Ferienprogramm 2019 (zum Ausschneiden) 

 
 

Aktion: 
 

Name: 
geb. am: 
Tel.Nr.: 
Unterschrift 
der Erz.ber. 
Anmeldung bei  

Zeltlager auf der Wiese am Bauhof 
26.07. - 28.07.18 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Michaela Landauer und Wilma Haub 
 

 

Aktion: 
 
 

 

Name: 
geb. am: 
Tel.Nr.: 
Unterschrift 
der Erz.ber. 
Anmeldung bei 

Inliner-Tour 
am 13.08.2019 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Michaela Landauer u. Esther Scheuring 
 

 

 

Aktion: 
 
 

Name: 
geb. am: 
Tel.Nr.: 
Unterschrift 
der Erz.ber. 
Anmeldung bei  

Bastelaktion im TSV-Sportheim 
am 12.08.2019 

 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

Michaela Landauer u. Esther Scheuring 
 

 

 

Aktion: 
 
 
 

Name: 
geb. am: 
Tel.Nr.: 
Unterschrift 
der Erz.ber. 
Anmeldung bei  

Familienwandertag TSV 
am 15.08.2019 

 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

TSV Prosselsheim 
 

 

 


